
 

 

KREDITBESCHLUSS
für die Planung der Erneuerung des Werkhofs Betrieb Kantonsstrassen (Stützpunkt Galgenwäldi)
(vom 21. März 2018)

Der Landrat des Kantons Uri,

gestützt auf Artikel 25 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 91 Buchstabe a der Kantonsverfassung1,

beschliesst:

I.

Für die Planung der Erneuerung des Werkhofs Betrieb Kantonsstrassen (Stützpunkt Galgenwäldli) 
wird ein Projektierungskredit im Betrag von 935'000 Franken bewilligt.

II.

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. Er tritt nach unbenütztem Ablauf der Re-
ferendumsfrist oder am Tag nach der Annahme in der Volksabstimmung in Kraft.

Im Namen des Landrats
Der Präsident: Christoph Schillig
Die Ratssekretärin: Kristin Arnold Thalmann

Datum der Veröffentlichung: 29. März 2018
Letzter Tag der Referendumsfrist: 27. Juni 2018
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